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Der Ausschluss vom Stimmrecht im Kanton Bern
Die Presse meldet:
Der bernische Grosse Rat stimmte einer Abänderung des Armein-

gesetzes von 1897 in erster Lesung zu, der Ausschluss vom Stimmrecht
bei Armengenössigkeit ist künftig nur noch möglich bei „bösem Willen,
Arbeitsscheu und Liederlichkeit".

Wie lange findet es der stimmfähige Schweizer gerecht, dass die
Schweizerin, der weder böser Wille, Arbeitsscheu noch Liederlichkeit
vorgeworfen werden können, vom Stimmrecht ausgeschlossen ist?

Die Mitarbeit der Frauen in den behördlichen Komin is-
sionen des Kantons Freiburg

Ohne Zweifel haben die Freiburgerinnen noch viel zu erstreben mit
Bezug auf die Mitarbeit der Frauen in den behördlichen Kommissionen
des Kantons. Wir haben etwa 40 Kommissionen ausgewählt, in denen
uns die Mitarbeit der Frauen wünschenswert erschien. Unter insgesamt
372 Mitgliedern haben wir 12 Frauen festgestellt. 1 Frau gehört der
Studienkommission der Erziehungs- und Kultusdirektion an, 6 der Lehr-
lingskommission für den Damenschneiderinnenberuf, 1 derselben Kom-
mission für Coiffeusen, 1 der Kommission für die Kantons- und Univer-
sitätsbibliothek, 1 der Verwaltungskommission der Stiftung del Soto No. 1,
schliesslich 2 der Kommission der Stiftung .Jeanne-Marie (Hilfe an tu-
berkulose Kinder).

Was die Schulkommission betrifft, so unterstehen sie den Gemein-
den, sind aber in Verbindung mit der Erziehungsdirektion des Kantons.
Um die Möglichkeit zur Mitarbeit voll auszunützen, sollten die Frauen,
die sich für Erziehungsfragen interessieren, wissen, dass das freiburgi-
sehe Gesetz sich ihrer Mitgliedschaft in solchen Kommissionen nicht ent-
gegenstellt. Es wird verwundern, dass die Aufsiohtskommission des
Lycée cantonal de jeunes filles keine Frau aufweist. Mit Bezug auf die
Rerufsbildungskommission stellen Avir fest, dass diejenige für das Gast-
gewerbe oder diejenige für Verkäufer und Verkäuferinnen keine weib-
liehen Mitglieder zählen.

8 Kommissionen befassen sich im Kanton Freiburg mit den Gebieten
der Kunst und der Literatur. Sie zählen insgesamt 52 Mitglieder; unter
diesen ist 1 Frau.

Die kantonalen Fiirsorgekommissionen, 3 an der Zahl weisen nur
1 Frau unter 25 Mitgliedern auf. Wir müssen aber beifügen, dass eine
Anzahl Fürsorgekommissionen der Gemeinden Frauen zählen. Die genaue
Zahl konnten wir nicht in Erfahrung bringen.

In den Hygiene-Kommissionen sind die Frauen nicht vertreten, aus-
ser in der Kommission Jeanne-Marie (Hilfe an tuberkulöse Kinder).
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